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Das Problem heißt  
„Antisemitismus“
Herausforderungen für die Polizeiarbeit  
und Polizeibildung in Deutschland

Beispiele wie die gelben „Ungeimpft“-Sterne im Rahmen von Protesten der sogenannten 
Querdenker-Bewegung machen deutlich, die Relevanz zur Einordnung und zum Um-
gang mit dem Phänomen Antisemitismus in der Polizeiarbeit nimmt zu. Ebenso zeigen 
die Kriminalstatistiken des Bundeskriminalamts insgesamt einen erheblichen Anstieg 
unterschiedlicher antisemitisch motivierter Straftatbestände im Hellfeld. Das Dunkel-
feld wird zusätzlich als sehr hoch eingeschätzt. Herausforderungen ergeben sich dabei 
bereits bei der Einordnung und dem Verständnis des Phänomens in der polizeilichen 
sowie juristischen Arbeit. Zudem setzt der angemessene Umgang mit Betroffenen eine 
Sensibilisierung für die Thematik voraus. Ziel des Beitrags ist es deshalb, Antisemitis-
mus in seiner Komplexität zu beschreiben und die Herausforderungen für Polizei und 
Justiz zu benennen. Unser Ansatz ist dabei, das Thema in der polizeilichen Bildung zu 
verorten, um künftige Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten zu sensibilisieren. Hierfür 
stellen wir eine Systematik vor, die mögliche Lehrinhalte, Kompetenzen und didak-
tische Grundannahmen benennt. Der Artikel dient zugleich der Vorstellung des vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Verbund projekts 
 „EMPATHIA3 – EMpowering Police Officers and TeacHers in Arguing Against 
 Antisemitism“.

1. HINTERGRUND
Im März 2021 wurde der Paragraph 46, 
II Strafgesetzbuch (StGB) erweitert. Ge-
richte werden seither explizit dazu ange-
halten, eine antisemiti sche Tatmotivation 
bei der Strafzumessung zu berücksich-
tigen.1 Die Gesetzesänderung kommt da-
mit zu einer Zeit, in der Antisemitismus 
in der deutschen Gesellschaft vermehrt 
sicht- und hörbar ist. Eindrückliches Bei-
spiel hierfür sind die Protestbewegungen 
gegen die Corona-Maßnahmen, auf denen 
es unter anderem zu massiven Holocaust-
Relativierungen kommt.2 Das von Polizei 
und Justiz als extremistisch eingestufte 
Phänomen Antisemitismus wird hier-

durch zunehmend gesellschaftsfähig. Das 
spiegelt sich auch in wissenschaftlichen 
Erhebungen zur Einstellung gegenüber jü-
dischen Menschen und jüdischem Leben 
und nicht zuletzt in Kriminalstatistiken 
wider:3 Laut dem Bundeskriminalamt ist 
die Anzahl antisemitisch motivierter Hass-
kriminalität im Jahr 2021 im Vergleich 
zum Vorjahr mit knapp 29 % wesentlich 
gestiegen.  Allein Angriffe auf Synago-
gen in Form von Sachbeschädigungen, 
Volksverhetzung und Propagandadelikten 
 verdoppelten sich und Angriffe auf religi-
öse Repräsentantinnen und Repräsentan-
ten waren zu 80 % antisemitisch motiviert. 
Darüber hinaus wird hinsichtlich der Er-
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bloßen Vorur teilen scheidet. Ein Vorurteil 
kann widerlegt werden, wenn der  Einzelne 
vernünftige Argumente und  subjektive 
Erfahrungen zulässt. Antisemitismus 
 bietet hingegen eine enorme ideologische 
Komplexitätsreduktion, welche die viel-
schichtigen Probleme und Ambivalenzen 
der modernen Welt und unserer Zeit, ein-
schließlich der komplexen Konflikt- und 
Interessenlagen im Nahen Osten, kurzer-
hand zu einem israelischen, ,zionistischen‘ 
respektive ,jüdischen Problem‘ erklärt und 
verdinglicht.“8 Die Komplexität des Phä-
nomens in seiner Vielgestaltigkeit sowie 
die starke Verflochtenheit von Antisemi-
tismus mit verschiedenen gesellschaft-
lichen Strömungen und Entwicklungen 
stellt die Polizei vor die Herausforderung 
des Erkennens und Einordnens.

2. HERAUSFORDERUNGEN FÜR 
DIE POLIZEIARBEIT
Im Folgenden benennen wir drei  zentrale 
Herausforderungen für die Polizei im 
Umgang mit Antisemitismus: Zunächst 
die grundsätzliche Herausforderung, den 
mannigfaltigen Phänomenkomplex zu 
begreifen und in der vielgestaltigen poli-
zeilichen Praxis einordnen zu können; 
zweitens die polizeiliche und damit ein-
hergehend auch rechtliche Handlungssi-
cherheit; und drittens die Anforderungen 
für einen sensiblen Umgang mit Betroffe-
nen von Antisemitismus.

2.1 Antisemitismus verstehen
„Wenn etwa Polizeibeamte und Ordnungs-
behörden nicht rechtssicher einschätzen 
können, ob die bei Demonstrationen ver-
wendeten Parolen oder Symbole antisemi-
tischen Charakter haben, ist es fast un-
möglich, angemessen und rechtssicher zu 
handeln.“9

Das Zitat von Susanne Krause-Hinrichs 
(Geschäftsführerin der F. C. Flick Stiftung 
gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus 

fassung potentieller antisemitischer Straf-
taten von einem hohen Dunkelfeld ausge-
gangen. Konkrete Ansatzpunkte hierfür 
liefert die Recherche und Informations-
stelle Antisemitismus (RIAS). Im RIAS-
Bundesbericht für 2021 werden mit 2.738 
fast 40 % mehr Vorfälle als im Jahr zuvor 
angegeben (dazu zählen auch solche unter-
halb der Strafbarkeitsgrenze). Erläuternd 
heißt es dazu: „Darunter fallen sechs Fälle 
extremer Gewalt, 63 Angriffe, 204 geziel-
te Sachbeschädigungen, 101 Bedrohungen, 
2.182 Fälle verletzenden Verhaltens (hier-
unter 449 Versammlungen) sowie 182 Mas-
senzuschriften.“4

Auch Einstellungsstudien wie die so-
genannte „Mitte Studie“ zeigen, dass es 
 einen Anstieg von Ressentiments gegen 
jüdische Menschen gibt: Der Aussage 
„Durch ihr Verhalten sind Juden an ih-
ren Verfolgungen mitschuldig“ stimmten 
in der letzten Erhebung (2020/21) 7,5 % 
der befragten Menschen vollkommen zu 
und 13,7 Prozent teils, teils.5 Der Aus-
sage „Was der Staat Israel heute mit den 
Palästinensern macht, ist im Prinzip auch 
nichts anderes als das, was die Nazis im 
Dritten Reich mit den Juden gemacht ha-
ben“ stimmten 13,4 % vollkommen zu und 
30,0 % teils, teils.6 Die Zahlen machen 
deutlich, dass sich vor allem israelbezo-
gener Antisemitismus (zweite Aussage) 
in der Mitte der Gesellschaft etabliert 
hat.7 Die steigenden  Zahlen sind beunru-
higend. Insbesondere für Betroffene und 
 Opfer, aber ebenso für die Demokratie. 
Der  Politikwissenschaftler Lars Rensmann 
fasst die Problematik kompakt zusammen, 
indem er schreibt: „Beim Antisemitismus 
jedweder Form geht es um Ausgrenzung, 
Dämonisierung und letztlich verbale und 
physische Gewalt gegen eine Minderheit. 
Dabei beinhaltet Judenfeindschaft spezifi-
sche Elemente eines Weltverschwörungs-
mythos und  eine  globale Erlösungs- und 
Vernichtungsphantasie, welche sie von 
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politische Forderungen, diskriminierende 
Praktiken, personelle Verfolgung, exis-
tenzielle Vernichtung. Drittens, Antise-
mitismus kann in verschiedenen Begrün-
dungsformen auftreten: religiös, sozial, 
politisch, nationalistisch, rassistisch, se-
kundär und antizionistisch.“11

Für dieses mehrdimensionale Verständ-
nis von Antisemitismus sprechen sich 
auch einschlägige Forscherinnen und For-
scher aus: Laut der Kognitions-Sprachwis-
senschaftlerin Monika Schwarz-Friesel 
läuft eine eindimensionale Definition oder 
Beschränkung auf eine historische Be-
trachtung des Phänomens Gefahr, Antise-
mitismus als Randgruppenerscheinung zu 
bagatellisieren und die realen Ausprägun-
gen sowie deren Brisanz zu vernachlässi-
gen.12 Laut der Mitte-Forschungsgruppe 
stellt ein Mangel an Wissen über die ak-
tuellen Bedrohungen, denen jüdische (und 
damit assoziierte) Personen ausgesetzt 
sind, sowie ein Ausklammern ihrer Le-
benswirklichkeit nicht nur eine Gefähr-
dung einer Minderheit dar, sondern steht 
auch historisch betrachtet demokratischem 
Zusammenleben entgegen.13 Mehrere For-
scherinnen und Forscher äußern sich ein-
deutig dazu, dass sich Antisemitismus 
trotz mancher Ähnlichkeiten nicht ohne 
weiteres mit anderen Formen der Diskri-
minierung und Vorurteilen gleichsetzen 
lässt. Vielmehr kann er als Haltung zur 
Welt verstanden werden, die mit anderen 
Formen von Diskriminierung, wie Rassis-
mus, Sexismus oder Homophobie etc. ein-
hergehen kann, jedoch grundlegend an-
ders zu begreifen ist.14

Auch hierzu gibt es in der Forschung 
ein Common Sense; so zählt Antisemi-
tismus zu den „[...] ältesten, sozialen, 
kulturellen, politischen Ressentiments 
überhaupt“.15 Er fungiert als „[...] Kataly-
sator für nationalistische und fundamen-
talistische Strömungen und bildet den 
gemeinsamen Nenner für antiliberale, 

und Intoleranz, Potsdam) verdeutlicht die 
Notwendigkeit, Wissen über einschlägige 
Symbole, Redewendungen und Gruppie-
rungen zu haben, um rechtssichere Ein-
schätzungen treffen zu können. Dies be-
trifft aber nicht nur Demonstrationslagen; 
Bedingung für die Erfassung und Ahndung 
antisemitisch motivierter Straftatbe stände 
ist es, dass diese von Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamten überhaupt als solche 
erkannt werden. Entscheidend hierfür ist, 
die Mannigfaltigkeit des Phänomens An-
tisemitismus zu verstehen. Die von der 
Bundesregierung und von den Landesre-
gierungen anerkannte Arbeitsdefinition 
der International Holocaust Remembran-
ce Alliance (IHRA) benennt deutlich, was 
alles unter Antisemitismus zu verstehen 
ist: „Antisemitismus ist eine bestimm-
te Wahrnehmung von Juden, die sich als 
Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. 
Der Antisemitismus richtet sich in Wort 
oder Tat gegen jüdische oder nicht jüdische 
Einzelpersonen und/oder deren Eigentum 
sowie gegen jüdische Gemeindeinstitu-
tionen oder religiöse Einrichtungen. Dar-
über hinaus kann auch der Staat Israel, der 
dabei als jüdisches Kollektiv verstanden 
wird, Ziel solcher Angriffe sein.“10

Im ersten Bericht des unabhängigen Ex-
pertenkreises Antisemitismus wird kon-
kretisierend zur Definition ausgeführt, 
dass Antisemitismus unterschiedliche 
Erscheinungsformen hat: „Drei Kriterien 
hält der Expertenkreis für maßgeblich: 
Erstens, Antisemitismus meint Feind-
schaft gegen Juden als Juden, das heißt der 
entscheidende Grund für die artikulierte 
Ablehnung hängt mit der angeblichen oder 
tatsächlichen jüdischen Herkunft eines 
I ndividuums oder einer Gruppe zusam-
men, kann sich aber auch auf Israel be-
ziehen, das als jüdischer Staat verstanden 
wird. Zweitens, Antisemitismus kann sich 
unterschiedlich artikulieren: Latente Ein-
stellungen, verbalisierte Diffamierungen, 
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StGB gegeben. Allerdings lässt sich eine 
anwendungsbezogene Beschreibung zur 
Einordnung und Erkennung antisemitisch 
motivierter Delikte im Strafgesetzbuch 
und seiner Kommentierung bisher nicht 
finden, wodurch die justiziellen und somit 
auch polizeilichen Bewertungen in vielen 
Fällen unklar bleiben. Ein prominentes 
Beispiel dafür, wie schwierig sich eine 
strafrechtliche Einordnung gestalten kann, 
zeigt das Beispiel der Wahlplakate der 
Partei „Die Rechte“ während des Europa-
wahlkampfs 2019: Auf einem ihrer Par-
teiplakate war unter anderem der  Slogan 
 „Zionismus stoppen: Israel ist unser Un-
glück – Schluss damit!“ zu lesen. Die 
Staatsanwaltschaft Hannover sah mit der 
Begründung, der Slogan lasse keine unab-
weisbare Schlussfolgerung zu, dass er in 
Deutschland lebende jüdischen Menschen 
betreffe, keinen Straftatbestand erfüllt.22 

Die Generalstaatsanwaltschaft Celle hin-
gegen ordnete in Folge Ermittlung u.a. 
wegen Volksverhetzung § 130 StGB gegen 
die Partei „Die Rechte“ zum Sachverhalt 
an und änderte dadurch die Entschei-
dung der Staatsanwaltschaft Hannover. 
 Erläutert wurde dies unter Bezugnahme 
auf Propaganda des Nationalsozialismus 
wie folgt: „[D]ieses Wahlplakat [ist] geeig-
net, den Eindruck einer Bedrohung durch 
die insbesondere in Deutschland lebende 
jüdische Bevölkerung zu erwecken. In 
einer Zusammenschau mit der Wendung 
,Israel ist unser Unglück‘ spielt der als 
Schimpfwort gebrauchte Begriff des ,Zi-
onismus‘ – auf den Mythos einer ,jüdi-
schen Weltverschwörung‘ an. ,Zio nis tisch‘ 
wird insbesondere in rechten  Kreisen als 
 Chiffre für Juden gebraucht und mit dieser 
Formel unterstellt, Juden würden Macht 
und Kontrolle über  Medien, die Finanzwelt 
und Regierungen ausüben und die Geschi-
cke ganzer Staaten leiten.“23

Ebenso zeigt sich, dass die Rechtspre-
chung zu Holocaust-Relativierungen in 

 antikapitalistische, antikommunistische 
und  antiaufklärerische Bewegungen“16. 
Verschwörungserzählun gen und -narrati-
ve über „die Juden“ finden ihre Anfänge 
bereits im frühen Christentum und haben 
bis heute eine grundlegende Präsenz und 
Kontinuität. Ein Beispiel hierfür ist die seit 
dem Mittelalter bestehende Ritualmord-
legende,17 die in aktualisierter Version 
beispielsweise als „Kindermörder Israel“ 
immer wieder auf Demonstrationen unter-
schiedlicher politischer Strömungen laut-
stark skandiert wird. Typisch in diesem 
Zusammenhang sind auch Vergleiche des 
Staates Israel mit dem NS-Regime als eine 
Täter-Opfer-Umkehr.18 Als Orientierungs-
hilfen zur Erkennung von israelbezoge-
nem Antisemitismus, kann der sogenannte 
3D-Test von Natan Sharansky angewandt 
werden. Demnach lassen sich antisemiti-
sche Aussagen und Handlungen, die eine 
Dämonisierung, Doppelstandards bei der 
Beurteilung und/oder eine Delegitimation 
Israels beinhalten von legitimer Kritik an 
der israelischen Politik unterscheiden.19

2.2 Zusammenarbeit von Polizei und 
Justiz
Die Verständnisbeschreibung allein macht 
deutlich, wie vielgestaltig das Phänomen 
ist. Darüber hinaus stellt sich für Polizei 
und Justiz neben der Einordnung der Tat-
motivation allerdings auch die zusätzliche 
Herausforderung zu beurteilen, wann und 
in welchem Kontext antisemitischen Äu-
ßerungen und Handlungen als solches eine 
strafrechtliche Relevanz zukommt.20 Im 
Rechtstext besteht beispielsweise seit Juni 
2020 im Umgang mit der öffentlichen Ver-
brennung der israelischen Flagge durch 
Anpassung des § 104 StGB (Verletzung von 
Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer 
Staaten) eine Eindeutigkeit.21 Ebenso sind 
die Voraussetzungen für die  strafrechtliche 
Verfolgung von  Beleidigung durch § 185 
StGB sowie Volksverhetzung durch § 130 
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im geschilderten Fall strafrechtlich um 
keine Störung des öffentlichen Friedens 
oder Aufruf zu Gewalttaten sowie Belei-
digung handelt, wurde durch das Ober-
landesgericht Saarbrücken bestätigt.28 Die 
Recherche des Mediendienstes Integra-
tion kommt zu dem Ergebnis, dass sich 
auch mit Blick auf die Holocaust-Relati-
vierungen im Rahmen des Protestgesche-
hens gegen die Corona-Maßnahmen für 
Staatsanwaltschaft und Polizei ein großer 
Handlungsspielraum ergibt: „Sie können 
die ,Ungeimpft‘-Sterne für grundsätzlich 
strafbar erachten – oder weitere Gerichts-
urteile abwarten. Wenn sie sie für straf-
bar erachten, bedeutet das: Sie können die 
Sterne auf Demos verbieten, Ermittlungs-
verfahren einleiten und die Personen vor 
Gericht anklagen.“29 

An den Demonstrationen der sogenann-
ten Querdenker-Bewegung wird darüber 
hinaus deutlich, dass strafrechtlich rele-
vante Vorfälle im Kontext Antisemitismus 
nicht nur in Verbindung mit Personen des 
extremistischen Spektrums stehen  können. 
Von Beginn an gehören antisemitische 
Narrative zum Protestgeschehen, die oft-
mals nicht nur eine Holocaust-Relativie-
rung beinhalten, sondern auch in enger 
Verbindung mit Verschwörungsmythen 
und -ideologien stehen. Die Bezüge zum 
Antisemitismus sind dabei nicht immer 
direkt erkennbar; sprachliche Tarnungen 
durch Begriffe wie „Hoch finanz“, „Groß-
kapital“ oder auch Bezüge zu  jüdischen 
Personen können zum einen als Versuch 
dienen einer strafrechtlichen  Verfolgung 
zu entgehen und zum anderen die An-
schlussfähigkeit an nichtextremis tische 
Protestteilnehmende erhöhen.30 Lars 
Rensmann schreibt dazu: „Obwohl mithin 
alle möglichen Menschen mit unterschied-
lichen Interessen und politischen Über-
zeugungen an diesen Corona-Demonstra-
tionen teilnehmen, auch aus teils diffusen 
Motiven, profiliert sich hier eine neue ver-

Deutschland unterschiedlich ausfällt. 
Grundsätzlich kommt auch hier der Vor-
wurf der Volksverhetzung laut § 130 Ab-
satz 3 des Strafgesetzbuches in Betracht, 
wenn dadurch der öffentliche Friede ge-
stört werde. Allerdings ist die strafrecht-
liche Beurteilung ebenso uneindeutig und 
die Umstände des Einzelfalls entschei-
dend, worauf allein zwei Beispiele der Re-
cherchen des Mediendienstes Integration 
schließen lassen.24 So wurde in einem Fall 
vom Landgericht Augsburg eine Gleichset-
zung des „Judensterns“ mit der Aufschrift 
„ungeimpft“ mit einem AfD-Logo verur-
teilt: Die angeklagte Person hielt während 
des Parteitages der Partei „Alternative 
für Deutschland“ 2019 in der „[...] rechten 
Hand ein selbstgestaltetes Plakat in die 
Höhe, auf welchem der Schriftzug ,Het-
ze in Deutschland‘ zu lesen ist. Darunter 
befindet sich auf der linken Plakathälfte 
ein gelber Judenstern und der Zeitraum 
,1933–1945‘. Auf der rechten Plakat hälfte 
ist das AfD-Logo sowie der Zeitraum 
,2013–?‘ aufgedruckt“25. Jahre zuvor  teilte 
dieselbe Person ein Bild des Plakats verse-
hen mit den Worten „Die Schlägertruppen 
des  establishments ... haben versagt“26 öf-
fentlich einsehbar im Internet. Das Ober-
landesgericht Bayern  bestätigte die Verur-
teilung und das Bundesver fassungsgericht 
wies eine Beschwerde dagegen ab.27 Wo-
hingegen das Amtsgericht Saarbrücken in 
einem anderen Fall desselben Jahres eine 
Strafbarkeit der Symbolik verneinte: Die 
wegen Volksverhetzung und Beleidigung 
angeklagte Person veröffentlichte im In-
ternet einen Text, „[...] der sich kritisch mit 
dem gesellschaftlichen Umgang mit Impf-
gegnern, AfD-Wählern, SUV-Fahrern und 
Islamkritikern auseinandersetzte. Zudem 
postete sie ein Foto mit einem Judenstern, 
auf dem anstatt das Wort ,Jude‘ die Wörter 
,nicht geimpft‘, ,AFD Wähler‘, ,SUV Fah-
rer‘ oder ,Islamophop‘ standen“. Die Ent-
scheidung des Amtsgerichts, dass es sich 
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Die gesellschaftliche Anschlussfähig-
keit von Verschwörungsmythen zeigt, 
wie stark antisemitische Narrative in 
unserer Kultur verankert sind. Die His-
torikerin Shulamit Volkov hat deshalb 
Antisemitismus als „kulturellen Code“ 
ausgearbeitet, um auch die Langlebigkeit 
mancher Bilder, Worte und Sprichwörter 
zu verdeutlichen. Seine Kulturgeschichte 
zeigt, warum eine geringe Sensibilität in 
der Gesellschaft, aber auch in der öffent-
lichen Verwaltung besteht.34 Wie gefähr-
lich dieses unbewusste Kulturgut ist, zeigt 
auch die  umfangreiche Untersuchung von 
Monika Schwarz-Friesel zum aktuellen 
judenfeindlichen Sprachgebrauch.35 Hier 
wird das bewusste Einsetzen „indirek-
ter Sprechakte“ noch einmal deutlicher 
herausgearbeitet und an Beispielen wie 
„Die Banker an der Ostküste beeinflussen 
Amerikas Politik“ plausibel erklärt.36

Darüber hinaus wird auch deutlich, dass 
das übliche polizeiliche Kategoriensys-
tem – wie es sich in Kriminalstatistiken 
widerspiegelt – antisemitische Straftaten in 
den allermeisten Fällen dem Rechtsextre-
mismus zuordnet und dadurch irreführend 
sein kann. So werden ideologisch nicht ein-
deutig zuordenbare antisemitische Strafta-
ten häufig vorschnell als rechtsextremes 
Phänomen eingestuft. Dies zeigt sich nicht 
nur im Kontext des „Querdenker“-Milieus, 
sondern beispielsweise auch im Rahmen 
radikalistisch palästinensischer Demonst-
rationen. Der Historiker und Antisemitis-
musforscher Günther Jikeli schreibt hierzu 
im Zusammenhang mit dem elftägigen 
Krieg der Hamas mit  Israel im Mai 2021: 
„Diese positionierten sich meist sehr ein-
seitig gegen Israel und gaben radikalen 
Antisemit/innen eine Plattform. Nicht nur 
Slogans wie ,Kindermörder  Israel‘ wurden 
gerufen, die an die alte Ritualmordlegende 
erinnern, es wurde gar zur Bombardierung 
Tel Avivs aufgerufen und Polizist/innen 
wurden als ,Juden‘ beschimpft.“37

schwörungsideologische Querfront, die in 
dieser politischen Stärke seit der  Weimarer 
Republik nicht in der Öffentlichkeit in 
Erscheinung trat, und durch ,alternative 
Medien‘ Anschluss gefunden hat in der 
Mitte der Gesellschaft. Esoterische Linke 
haben hier kaum Berührungsängste mit 
extremen Rechten und Rechtspopulisten. 
Der weit verbreitete Glaube an Verschwö-
rungsideologien ist hierbei scheinbar das 
stärkere Bindeglied.“31

Genau diese Anschlussfähigkeit und 
dieser Interpretationsspielraum werden 
bewusst gesucht, um  antidemokratisches 
Gedankengut gesellschaftsfähig zu ma-
chen und die „Wehrlosigkeit“ demokra-
tischer Verfahren vorzuführen. Die 
„Reichsbürger“ sind hierfür ein kon-
kretes Beispiel, um die Aktualität und 
Komplexität des Themas zu verdeutli-
chen. Laut  Lagebild des Bundesamtes für 
Verfassungsschutz ist „[...] die Szene der 
,Reichsbürger und Selbstverwalter‘ [...] 
durch ihre staatsfeindlichen Einstellun-
gen und Verschwörungstheorien geprägt. 
Letztere bedingen eine Anschlussfähig-
keit an antisemitische Erklärungsmuster. 
Bei ,Reichsbürgern und Selbstverwaltern‘ 
finden sich daher immer wieder antisemi-
tische Einstellungen und Äußerungen.“32 
Weiter heißt es: „Hauptthemenfeld der 
,Reichsbürger und Selbstverwalter‘ bleibt 
die Leugnung der Legitimität und Souve-
ränität der Bundesrepublik Deutschland 
sowie die Ablehnung des Grundgesetzes 
und der bestehenden Rechtsordnung, mit 
der nicht unbedingt ein primärer, aber 
doch sekundärer Antisemitismus einher-
gehen kann. Gerade im Zusammenhang 
mit Verschwörungstheorien – vor allem 
wenn es um angebliche Hintergründe 
der sogenannten etablierten Politik geht 
– werden antisemitische Einstellungen 
sichtbar. Dabei spielen sowohl der sozia-
le als auch der politische Antisemitismus 
eine Rolle.“33
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von Vorfällen sowie ein nachlässiger 
Umgang bei deren Verfolgung entsteht. 
Steinke bezieht auch Einschätzungen aus 
Polizei und Justiz ein: Die seit 2018 ein-
gesetzte Antisemitismusbeauftragte der 
Generalstaatsanwaltschaft Berlin Claudia 
Vanoni kommt nach vielen Gesprächen 
mit der jüdischen Community zu dem 
Schluss, dass es weniger darum gehe, 
Vertrauen zu stärken, sondern vielmehr 
darum, erst einmal Vertrauen aufzubauen. 
Der erste Schritt hierfür sei es zunächst, 
einheitlich die IHRA-Definition in der 
Justiz bekannt zu machen.40 „Bislang le-
ge jede Polizeidienststelle, jede Staatsan-
waltschaft und jede Strafkammer mehr 
oder weniger eigene Maßstäbe an, sagt 
 Vanoni.“41 Allein dadurch wird deutlich, 
dass Betroffene sich hinsichtlich ihrer Be-
lange nicht verstanden und adäquat ver-
treten und beschützt fühlen können, wenn 
das Grundverständnis über die Problema-
tik und zentrale Wissensbestände fehlen.

Die Leiterin des Kompetenzzentrum 
für Prävention und Empowerment  Marina 
Chernivsky greift diese Problematik auf 
und schreibt: „Während die einen den All-
tagsantisemitismus für ein Phantom halten, 
erleben es die anderen hautnah.“42 Oftmals 
seien Betroffene dadurch mit Unverständ-
nis und Skepsis konfrontiert bis hin zu 
dem Vorwurf, Antisemitismus zum eige-
nen Zweck zu instrumentalisieren. Sie be-
tont, dass  Diskriminierungserfahrungen 
dabei in Dimension und Form ebenso 
unter schiedlich sind, wie die jüdischen 
Perspektiven darauf. Festzuhalten ist, dass 
es durch eine Vernachlässigung  diver ser 
jüdischer Perspektiven und Bedarfe „[...] 
zu  einer doppelten Marginalisierung oder 
auch Unsichtbarmachung jüdischer Pers-
pektiven [kommt] – sowohl in der Mehr-
heitsgesellschaft, als auch innerhalb der 
anderen Communities. Das bedeutet auch: 
Jüdinnen und Juden haben nicht die Deu-
tungshoheit darüber, wie Antisemitis-

Die Erläuterungen zeigen die Notwen-
digkeit an, bereits bei der Ausbildung 
zukünftiger Polizeibeamtinnen und Poli-
zeibeamten anzusetzen und sie darin zu 
stärken, für diese Form der Sprache sen-
sibel zu sein. Damit können nicht nur 
offenkundiger Antisemitismus, sondern 
auch bewusst instrumentalisierte Sprache 
und Bilder erkannt werden. Das Erkennen 
und Einordnen sind die ersten wichtigen 
Schritte, um im weiteren Verfahren pro-
fessionell agieren zu können. Ist es doch 
der Wachdienst, oder bei größeren Ein-
satzlagen wie Demonstrationen die Bereit-
schaftspolizei, die zuerst vor Ort ist und 
die Sachlage einschätzen muss, Beweise 
sichert und gegebenenfalls weiterführend 
den Staatsschutz und andere Bereiche ein-
schaltet.

2.3 Der Umgang mit Betroffenen
Neben der Prävention und Repression von 
antisemitisch motivierten Straftaten und 
Gefahrenlagen ist ebenso die Sensibili-
sierung im Umgang mit Betroffenen und 
Opfern für eine professionelle Polizeiar-
beit erforderlich. Sozialwissenschaftliche 
Untersuchungen zeigen, dass Opfer von 
Antisemitismus ihre Umgebung oftmals 
als empathie- und reaktionslos erleben. Im 
Rahmen eines Projekts für den Experten-
rat Antisemitismus der Bundesregierung 
wurden jüdische Menschen interviewt. In 
ihren Aussagen wurde die Sorge deutlich, 
„[...] dass sie bei antisemitischen Angrif-
fen nicht beschützt werden“38. Sie plädie-
ren deswegen für die „[...] Förderung von 
Empathie bezüglich des Antisemitismus 
als gesellschaftlich relevantes und wach-
sendes Problem“39.

Der Jurist und Publizist Ronen Steinke 
fasst in seinem Buch „Terror gegen Juden“ 
verschiedene Berichte von Betroffenen 
zusammen. Hierbei wird deutlich, welcher 
Vertrauensverlust in das Sicherheits- und 
Rechtssystem durch eine  Bagatellisierung 
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despolizei in Nordrhein-Westfalen (NRW), 
die wir im Rahmen des EMPATHIA3-
Projekts gemeinsam mit dem Antisemitis-
musforscher Marc Grimm durchführten. 
Allgemein deuten die Interviewgespräche 
darauf hin, dass Antisemitismus selten 
als Kontinuität verstanden, sondern his-
torisiert und mit dem Nationalsozialismus 
assoziiert wird. Neue und andere Formen 
von Antisemitismus werden kaum be-
nannt und erkannt. Auffällig ist zudem, 
dass Antisemitismus nur sehr selten von 
Rassismus und anderen Formen der Dis-
kriminierung unterschieden wird. Ebenso 
wird der heute sehr häufig auftretende is-
raelbezogene Antisemitismus im Kontext 
von Demonstrationsgeschehen nur selten 
als solcher erkannt. Vielfach wird zudem 
der Wunsch geäußert, mehr persönlichen 
Kontakt zu Mitgliedern der jüdischen Ge-
meinden zu pflegen, um  deren Perspektive 
besser verstehen zu können.

Wie mit den Herausforderungen in-
nerhalb der polizeilichen Bildung pro-
duktiv umgegangen werden kann, wurde 
im Rahmen eines von uns durchgeführ-
ten Expertenworkshops gemeinsam mit 
Vertreterinnen und Vertretern aus den 
Bereichen Polizei, Wissenschaft, Zivil-
gesellschaft und Politik erörtert.47 Die 
Ergebnissicherung der zweitägigen Ver-
anstaltung zeigt, wie wichtig die Ver-
bindung zwischen Motivation und Ver-
mittlung von Wissen sowie praxisnaher 
Handlungskompetenz ist. Damit asso-
ziierte Themen des Fachaustauschs be-
schäftigten sich zum einen mit den Kern-
fragestellungen, mit welchem Wissen und 
Können Polizeianwärterinnen und Poli-
zeianwärter auf die spätere Berufspraxis 
vorbereitet werden müssen und zum an-
deren wie dieses Wissen und dazugehö-
rige Handlungskompetenzen vermittelt 
werden sollten. Daraus ergibt sich die in 
der Abbildung (siehe Seite 99) dargelegte 
Systematik für eine polizeiliche Bildung.

mus definiert und wie seine Wirkung 
ein geschätzt wird. Daher ist die Einbe-
ziehung von jüdischen Stimmen aus der 
Zivilgesellschaft, der Expertise jüdischer 
Fachexpert*innen sowie Positionen jüdi-
scher Interessenvertretungen [...] uner-
lässlich“ 43.

Der Bedarf, bei Polizeibeamtinnen und 
-beamten durch historisch-politische Bil-
dung ein Verständnis für die Betroffenen 
zu schaffen, wurde besonders durch die 
Kritik im Umgang der Polizei mit den 
Überlebenden des vereitelten Anschlags 
auf eine Synagoge in Halle (Saale) an dem 
höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur 
am 9. Oktober 2019 deutlich: Nicht nur hät-
ten die Beamtinnen und Beamten vor Ort 
über wenige oder keine Kenntnisse zu jü-
dischem Leben verfügt, die Überlebenden 
seien zudem nicht ausreichend über poli-
zeiliche Maßnahmen informiert worden.44 
In einem Plädoyer der Nebenklagever-
treterin Kati Lang werden beispielsweise 
die angeordneten Maßnahmen kritisiert: 
Die polizeilichen Maßnahmen am Tag des 
 Attentats ähnelten denen der über die Fa-
miliengeschichte tradierten  Handlungen 
im Nationalsozialismus und riefen da-
durch Traumata hervor (u.a. Vergeben 
einer Nummer, Trennung von Eltern und 
Kindern, Sortieren der Habseligkeiten).45 
Seitens der Polizei ist man sich mittler-
weile bewusst, dass es hier Wissenslücken 
gibt und die Arbeit des Opferschutzes ver-
besserungswürdig ist.46

3. ANSATZPUNKT POLIZEI-
BILDUNG
Anhand der oben beschriebenen Beispie-
le aus Forschungsliteratur und Medien-
berichterstattung wird deutlich, dass An-
tisemitismus besondere Anforderungen an 
die Polizeiarbeit stellt. Dies bestätigt sich 
auch durch erste Eindrücke einer qualitativ 
angelegten Interviewstudie mit knapp 40 
Polizeibeamtinnen und -beamten der Lan-
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Neben der Kompetenz zur historischen 
Einordnung sowie der Erkennung antise-
mitischer Codes und Chiffren haben eben-
so die Beschäftigung und der Kontakt mit 
jüdischem Leben in Deutschland einen ho-
hen Stellenwert für die ethisch-politische 
Bildung. Zur Herstellung eines Praxisbe-
zugs benötigt es vor allem auch eine Integ-
ration von Lernorten außerhalb der Hoch-
schulen, so ein Diskussionsergebnis des 
Workshops, das sich auch mit den oben 
genannten Bedarfen der interviewten Po-
lizistinnen und Polizisten nach persönli-
chen Kontakten zu Personen und Orten 
deckt. Dies ermöglicht es unterschiedliche 
jüdische Perspektiven und das vielfältige 
jüdische Leben in Deutschland erfahrbar 
zu machen.

Sowohl in der Begegnung mit jüdischen 
Menschen als auch bei der Auseinan-
dersetzung mit Wissensbeständen sollte 
deshalb zunächst die Selbstverortung im 
Vordergrund stehen, das heißt die eigene 
Lebenswelt, Auseinandersetzung mit Poli-
zeigeschichte und mit dem Thema assozi-
ierte Denk- und Handlungsmuster  sollten 
bewusst gemacht werden. Der Ansatz 
nimmt auch die Problematik von Gedenk-
stättenfahrten als Bildungsformat auf, da 
aus der Evaluationsforschung deutlich wird, 

Bei der Vermittlung des  vielschichtigen 
Phänomenbereichs Antisemitismus erge-
ben sich für das dual ausgerichtete Ba-
chelorstudium der Polizeianwärterinnen 
und Polizeianwärter grundsätzliche Span-
nungsfelder. Neben einer Bandbreite an 
Lehrinhalten zu polizeilichem Einsatz-
management, Recht, Geistes- und Sozial-
wissenschaften u.a. sind die Studierenden 
gefordert, in jedem Studienjahr Berufser-
fahrung aus verschiedenen Bereichen der 
Polizeipraxis zu sammeln. Zeit und Res-
sourcen sind somit begrenzt, deshalb be-
steht die Herausforderung in erster Linie 
darin, Kapazitäten zu schaffen, um das 
Thema als Querschnitt in den verschiede-
nen Bereichen der polizeilichen Bildung 
ausreichend behandeln und in einen Ge-
samtkontext einordnen zu können.

Gleichzeitig erscheint hinsichtlich Lern-
angeboten eine Vermittlung von bloßem 
Faktenwissen zum Themenkomplex Anti-
semitismus nicht zielführend, um einen 
alltags- und berufspraktischen Umgang 
im Sinne der Professionalität zu erlernen. 
Bei der Auseinandersetzung mit Antise-
mitismus und damit assoziierten unterbe-
wussten Vorstellungen und Haltungen sind 
es die bereits oben beschriebenen kultu-
rell, institutionell und oftmals emotional 
tief verankerten Bewertungen, die einer 
Selbstref lexion und rational-kogni tiven 
Lernprozessen entgegenstehen.48 Laut 
 Marina Chernivsky sind „[f]ür die Pädago-
gik [...] besonders die irrationalen und 
identitätsstiften Aspekte des Antisemitis-
mus bedeutsam. Deshalb sollte es nicht 
ausschließlich darum gehen, Wissen über 
Antisemitismus zu vermitteln, sondern vor 
allem eine selbstkritische Reflexion über 
Antisemitismus anzuregen. Erfolgverspre-
chende Methoden sollten also am Indivi-
duum ansetzen, sie sollten Emotionen und 
Distanzierungswünschen Rechnung tragen 
und auf Dekonstruktion antisemitischer 
Gedanken und Gefühle hinarbeiten“49.

Themen und didaktische Zugänge zur Professionalisie-
rung im Umgang mit Antisemitismus

Quelle: Frommer/Jahn (eig. Darstellung)
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innerhalb der polizeilichen Ausbildung 
zeigt zudem, dass Antisemitismus in ei-
nigen Studiengängen der Landespolizeien 
Erwähnung findet.56 Mittels einer Doku-
mentenanalyse von Modulhandbüchern 
und Expertinnen- und Experteninterviews 
mit Lehrpersonen konnte ermittelt werden, 
dass in mindestens acht von 16 Bundeslän-
dern die Lehre über Antisemitismus von 
Relevanz ist. Durch die Expertinnen- und 
Experteninterviews wurde deutlich, dass 
Antisemitismus aber oftmals dezentral 
und in Wahlpflichtmodulen gelehrt wird 
und deshalb mitunter teils keine explizite 
Erwähnung im Modulhandbuch findet.

Soweit rekonstruierbar, bauen die vor-
handenen Maßnahmen in der polizeilichen 
Fortbildung und Ausbildung nicht auf em-
pirischen Untersuchungen auf. Ebenso 
scheint es oftmals keine nachhaltige Eva-
luation der Lehrmaterialien und Projekte 
zu geben. Hier setzt das BMBF-Verbund-
projekt EMPATHIA3 an.57 Seit August 
2021 beschäftigt sich das Verbundpro-
jekt damit, Staatsbedienstete in Deutsch-
land im Umgang mit Antisemitismus zu 
 stärken. Das Projekt verfolgt drei über-
geordnete Zielsetzungen: Die Implemen-
tierung berufsspezifischer Kerncurricula 
zum Themenkomplex Antisemitismus; die 
Ausarbeitung szenarienbasierter Übungen 
zur Stärkung der Handlungskompetenz 
sowie die Erstellung eines quantitativen 
Tests zur Überprüfung von Lernerfolgen. 
Anhand der Zielgruppe angehender Lehr-
kräfte und Polizeikräfte im Bundesland 
Nordrhein-Westfalen werden das Kerncur-
riulum, das Lehrkonzept mit Materialien 
sowie der Test erarbeitet und evaluiert. 
Das an der Hochschule für Polizei und 
öffentliche Verwaltung (HSPV) NRW an-
gesiedelte Teilprojekt „Die Verortung von 
Antisemitismus in der Polizeiausbildung 
am Beispiel des Bundeslandes Nordrhein-
Westfalen“ befasst sich in diesem Zusam-
menhang mit der zentralen Fragestellung, 

dass der Besuch von Gedenkstätten und die 
Auseinandersetzung mit der NS-Zeit allein 
nicht ausreichend sind, um ein Verständnis 
für das Phänomen Antisemitismus in der 
Gegenwart zu entwickeln und Empathie für 
die Betroffenen zu erzeugen.50

4. FAZIT UND AUSBLICK
Gerade vor dem Hintergrund einer Viel-
zahl an diversen Herausforderungen für 
die Polizei, geprägt durch gesellschaft-
liche Problemfelder und Krisen, erscheint 
es notwendig, das komplexe Phänomen 
Antisemitismus zu benennen, zu verste-
hen und einzuordnen. Aufgrund der Ak-
tualität des Themas und spätestens mit der 
Anpassung des § 46 StGB ergeben sich so-
wohl für die Polizeiarbeit als auch für die 
Polizeibildung der Bedarf einer verstärk-
ten Auseinandersetzung mit dem Themen-
komplex, der die dargestellten Lehrinhalte 
und geforderten  Kompetenzen einbezieht. 
Die zielgruppengerechte Vermittlung fun-
dierter Wissensbestände, die sowohl histo-
risches Kontextwissen als auch gegenwär-
tige Erscheinungsformen adressiert und als 
Querschnittsthema in verschiedene Berei-
che der polizeilichen Bildung implemen-
tiert, kann künftige Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamte darauf vorbereiten An-
tisemitismus professionell und selbstsicher 
zu begegnen.51 Hierfür gibt es bereits An-
gebote und Erfahrungs werte; dazu gehö-
ren unter anderem Aktivitäten wie Fahrten 
zu historischen Orten der Polizeigeschich-
te und örtlichen Gedenkstätten, Fortbil-
dungen von Polizeimitarbeiterinnen und 
-mitarbeitern52 oder auch Leitfäden zum 
Erkennen von Antisemitismus53. Verschie-
dene Landespolizeien führen auch größere 
Projekte durch, wie das im Januar 2021 
gestartete Berliner Projekt „Jüdisches Le-
ben und Polizei“54, und einige Bundeslän-
der haben das Amt des Polizeirabbiners55 

eingeführt. Eine erste eigene Recherche 
über die bestehenden Bildungsangebote 
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die Erforschung der aktuellen Lehrpraxis 
an den Polizeihochschulen der Bundesre-
publik Deutschland. Eine Übersicht zum 
Thema Antisemitismusprävention durch 
ethisch-politische Bildung der Polizei 
wird Anfang 2024 in einem Sammelband 
erscheinen.59

wie Antisemitismus in der Polizeiausbil-
dung verortet wird.58 Grundlage für eine 
zielgruppen- und bedarfsgerechte Mate-
rialkonzeption für Polizeianwärterinnen 
und Polizeianwärter bilden tiefergehende 
Analysen der Interviewstudie mit Polizei-
beamtinnen und -beamten in NRW sowie 
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